
Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung wird lediglich in einem Teilbereich das Maß der 
baulichen Nutzung sowie die Baugrenzen geändert. Die übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 1.33 „Gewerbe- und Mischgebiet Süd-Ost“ sowie seiner bisherigen Änderungen
werden nicht berührt und gelten unverändert weiter. 

RECHTSGRUNDLAGEN 
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZV). 

 

 

 

 

    
Bezugspunkt für die Angaben zur Gebäudehöhe ist die Oberkante Fertigfußboden (OKFF). Der 
Fertigfußboden darf max. 0,4 m über der natürlichen oder in der Baugenehmigung festgelegten 
Geländeoberfläche liegen.  
 
*Definition Gebäudehöhe: Unter Gebäudehöhe ist bei geneigten Dächern die Firsthöhe als die 
Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante über dem Bezugspunkt zu verstehen. Bei 
Satteldächern ist dies der äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel, bei Pultdächern der höchste 
Punkt der Außenkante Dachhaut. Bei Flachdächern ist für die Gebäudehöhe die Höhenlage des 
obersten Abschlusses der Außenwand (Oberkante Attika) maßgebend. 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG GE1 GE2 GE3 

Zahl der Vollgeschosse (max.) - - - 

Grundflächenzahl (GRZ) 0,8 0,8 0,8 

Geschossflächenzahl (GFZ) - - - 

Gebäudehöhe (max.) in m* 15 25 32 

Bauweise - - - 


